
Anlage 1

Auswertungshinweise:

Gütesiegelkriterien sind erfüllt, wenn

Entscheidungsgrundlage:

Bewertung Leistungsbeschreibung:

5 Punkte

4 Punkte wenn Gütesiegelkriterien in 5 Bereichen lt. Bewerbung vorliegen 

3 Punkte wenn Gütesiegelkriterien in 4 Bereichen lt. Bewerbung vorliegen 

2 Punkte wenn Gütesiegelkriterien in 3 Bereichen lt. Bewerbung vorliegen 

1 Punkt wenn Gütesiegelkriterien in 2 Bereichen lt. Bewerbung vorliegen 

Bewertung soziale Strukturen

5 Punkte 

4 Punkte

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

in vier Leistungsbereichen jeweils mind. 5 von 8 Basisleistungen vorhanden sind (= mind. 20 Leistungen erforderlich)

in vier Strukturbereichen jeweils mind. 3 von 4 Basistrukturen vorhanden sind (= mind. 12 Strukturen erforderlich)

mind. 3 von 4 Leistungsbereichen müssen Anforderungen entsprechen; d.h. 1 Bereich kann durch größeres Angebot in anderem Bereich 

  ausgeglichen werden 
mind. 3 von 4 Strukturbereichen müssen Anforderungen entsprechen; d.h. 1 Bereich kann durch größeres Angebot in anderem Bereich 

ausgeglichen werden 

bei dritthöchstem Wert der Summe der Kinderzahlen aus allen drei Sozialbereichen  im Verhältnis zur Gesamt-Bewerber-Platzzahl

bei vierthöchstem Wert der Summe der Kinderzahlen aus allen drei Sozialbereichen  im Verhältnis zur Gesamt-Bewerber-Platzzahl

bei fünfthöchstem Wert der Summe der Kinderzahlen aus allen drei Sozialbereichen im Verhältnis zur Gesamt-Bewerber-Platzzahl

Bewerbungsbogen; d.h. selbst wenn dem KJA bekannt sein könnte, dass weitere Angebote in einer TEK bereits vorgehalten werden, wurden diese nur 

berücksichtigt, wenn sie im Bogen angegeben sind

wenn Gütesiegelkriterien in 6 - 8 Bereichen, davon mind. 3 Leistungs- und 3 Strukturbereiche, lt. Bewerbung vorliegen 

(=Gütesiegelqualität)

bei höchstem Wert der  Summe der Kinderzahlen aus allen drei Sozialbereichen im Verhältnis zur Gesamt-Bewerber-Platzzahl

bei zweithöchstem Wert der Summe der Kinderzahlen aus allen drei Sozialbereichen  im Verhältnis zur Gesamt-Bewerber-Platzzahl


